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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

im Fokus dieser Ausgabe stehen wichtige Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung – insbesondere die 
lange erwartete Erbschaftsteuerreform. Darüber hinaus informieren wir Sie über wichtige Entscheidungen 
aus der Rechtsprechung und Verwaltung.  

 

Eckpunkte zur Erbschaftsteuerreform  
verabschiedet 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erbschaftsteu-
erreform („Koch/Steinbrück“) hat sich am 
5. 11. 2007 auf wichtige Eckpunkte geeinigt: 

1. Bewertung von Grundvermögen 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be-
schluss zur Erbschaftsteuer vom 7. 11. 2007 ent-
schieden, dass das geltende Erbschaftsteuerrecht 
verfassungswidrig ist. Hintergrund ist, dass derzeit 
Wertpapier- und Barvermögen erbschaft- und 
schenkungsteuerlich mit dem Veräußerungspreis 
angesetzt werden, während z. B. bei Grund- oder 
Betriebsvermögen nur 20 % bis 80 % des wahren 
Werts bei der Ermittlung der für die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer relevanten Bemessungsgrundlage 

Berücksichtigung finden. Nunmehr ist – den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts entsprechend – 
geplant, Grundvermögen einheitlich mit dem realen 
Marktwert zu besteuern.  

2. Freibeträge/Tarifstufen 

Die Freibeträge für nahe Angehörige sollen wie folgt 
steigen: 

• Ehegatten von bisher 307.000 € auf 500.000 €, 

• Kinder des Erblassers von 205.000 € auf 
400.000 € und 

• Enkelkinder von 51.200 € auf 200.000 €. 

Insgesamt bedeutet dies, dass nahe Angehörige 
steuerlich privilegiert werden. Entferntere Verwand-
te und sonstige Erben müssen hingegen mit einer 
höheren Steuerlast rechnen: So soll der persönliche 
Freibetrag bei Personen der Steuerklasse II und III 
künftig 20.000 € betragen (bisher: 10.300 € und 
5.200 €). Die Grenzen der Tarifstufen werden 
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zugunsten der Steuerpflichtigen nach oben geglät-
tet. In Steuerklasse I bleibt es bei den geltenden 
Tarifsätzen, während für Steuerklasse II und III ein 
zweistufiger Tarif eingeführt werden soll. 

3. Unternehmensnachfolge 

Wenigstens ein Großteil des Betriebsvermögens 
(85 %) soll von der Erbschaftsteuer verschont blei-
ben, wenn 

• der Betrieb über 15 Jahre in seinem vermögens-
werten Bestand fortgeführt wird und 

• die Arbeitsplätze über zehn Jahre mehrheitlich 
erhalten bleiben, d. h. die Lohnsumme in den 
zehn Jahren nach der Übertragung in keinem 
Jahr geringer war als 70 % der durchschnittli-
chen Lohnsumme der letzten fünf Jahre vor der 
Übertragung. 

Die 85 % sollen von der Bemessungsgrundlage 
abgezogen werden – bei einer gleitenden Freigren-
ze von 150.000 €. Ausgenommen von der Begüns-
tigung werden vermögensverwaltende Unterneh-
men, deren Verwaltungsvermögen (z. B. fremdver-
mietete Grundstücke, Wertpapiere im Streubesitz) 
mehr als 50 % des Betriebsvermögens beträgt.  

Ein Unterschreiten der Mindestlohnsumme führt 
zum Wegfall der Verschonung. Für jedes Jahr, in 
dem die Mindestlohnsumme nicht erreicht wird, 
entfällt ein Zehntel des gewährten Abschlags. Die 
Steuer wird nach der sich danach ergebenden höhe-
ren Bemessungsgrundlage rückwirkend neu festge-
setzt. Die Verschonung bleibt für die Jahre, in de-
nen die Mindestlohnsumme eingehalten wurde, 
erhalten. Einzelunternehmen, die ausschließlich 
vom Unternehmer selbst, ohne Arbeitnehmer be-
trieben werden und Unternehmen sowie Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft, die unter § 23 Abs. 1 
Satz 2 KSchG fallen (Betriebe mit höchstens zehn 
Arbeitnehmern), unterliegen nicht dem Verscho-
nungsparameter „Lohnsumme“, sondern sind nur 
den allgemeinen Behaltensregelungen unterworfen. 

Verhaftungsregelungen: Verwaltungsvermögen 
mit einem Anteil von unter 50 % des Betriebsver-
mögens ist nur dann begünstigt, wenn es zum Be-
steuerungszeitpunkt bereits zwei Jahre dem Betrieb 
zuzurechnen war. Das im Besteuerungszeitpunkt 
vorhandene Betriebsvermögen muss über 15 Jahre 
(bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 20 
Jahre) im Betrieb erhalten werden. Verstöße gegen 
die Verhaftungsregelungen lösen eine Nachversteu-
erung aus.  

Nachversteuerung: Die Betriebsveräußerung/-
aufgabe oder Teilveräußerung sowie Veräuße-
rung/Entnahme von wesentlichen Betriebsgrundla-
gen innerhalb dieser 15 Jahre (bei Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft 20 Jahre) führen in dem 
entsprechenden Umfang zum Wegfall der Verscho-
nung, es sei denn es erfolgt in zeitlichem Zusam-
menhang eine Reinvestition in diesem Umfang im 
Betrieb (Reinvestitionsklausel). 

Überentnahmen führen zudem in ihrem Umfang 
zum Wegfall der Verschonung. Die Steuer wird nach 

der sich danach ergebenden höheren Bemessungs-
grundlage rückwirkend neu festgesetzt. Im parla-
mentarischen Verfahren wird die Frage einer mögli-
chen Doppelbelastung mit Einkommen- und Erb-
schaftsteuer näher geprüft. 

4. Vermietetes Grundvermögen 

Bei vermieteten Wohnimmobilien soll ein Abschlag 
in Höhe von 10 % von der Bemessungsgrundlage 
gewährt werden. 

5. Weitere Punkte 

Bei eingetragenen Lebenspartnerschaften sieht das 
Eckpunktepapier vor, dass diese Steuerpflichtigen 
unter die Steuerklasse III fallen. Jedoch soll ein 
persönlicher Freibetrag in Höhe von 500.000 € ge-
währt werden. Ferner ist geplant, die Tarifvergüns-
tigung für nichtverwandte Betriebsübernehmer zu 
erhalten. 

6. Nächste Schritte 

Der Gesetzentwurf wird nach Verabschiedung des 
Eckpunktepapiers möglicherweise noch dieses Jahr 
erarbeitet. Das Gesetzgebungsverfahren würde 
dann 2008 abgeschlossen werden. Änderun-
gen/Anpassungen zu dem Gesagten sind also noch 
zu erwarten. Dem Vernehmen nach soll die Reform 
ab Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Zudem 
soll jedoch für Erbfälle ein antragsgebundenes 
Wahlrecht zur Anwendung des neuen Rechts für 
den Zeitraum 1. 1. 2007 bis zum Inkrafttreten der 
Neuregelung verankert werden. 

Jahressteuergesetz 2008 
Der Bundestag hat am 8. 11. 2007 den Entwurf des 
Jahressteuergesetzes 2008 verabschiedet. Bitte 
beachten Sie, dass der Bundesrat dem Gesetzent-
wurf noch abschließend zustimmen muss, so dass 
sich hier noch Änderungen ergeben können. Nach-
folgend finden Sie daher lediglich einige Neuerun-
gen nach dem Beschluss des Bundestags: 

Eine Änderung betrifft sog. Back-to-back-
Finanzierungen in Fällen, in denen etwa ein Ge-
sellschafter bei einer Bank eine Einlage unterhält 
und die Bank in gleicher Höhe einen Kredit an die 
Gesellschaft vergibt, was zur Folge hat, dass die 
Einkünfte aus der Einlage nicht der pauschalen Ab-
geltungsteuer, sondern dem progressiven Ein-
kommensteuersatz unterworfen werden. Diese Vor-
schrift ist nun angepasst worden: Sind die Fremdfi-
nanzierungszinsen höher als die Guthabenzinsen 
zzgl. Steuervorteil, oder ist die mit der Bank getrof-
fene Zinsvereinbarung marktüblich, unterliegen die 
Erträge der Abgeltungsteuer.  

Eine weitere Anpassung betrifft einen Beschluss aus 
der Unternehmenssteuerreform, die am 
1. 1. 2008 in Kraft tritt. Damals war die gewerbe-
steuerliche Hinzurechnung von Finanzierungs-
anteilen neu geregelt und der Finanzierungsanteil 
aus Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von 
unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
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gens auf 75 % festgelegt worden. Nunmehr wurde 
dieser Anteil auf 65 % verringert.  

Hinweis: Ursprünglich enthielt der Gesetzentwurf 
die Einführung eines optionalen Anteilsverfah-
rens für berufstätige Ehepaare als Alternative 
zur Wahl der mit einem hohen Lohnsteuerabzug 
verbundenen Steuerklasse V. Dieser Passus wurde 
komplett aus dem Regierungsentwurf herausge-
nommen, war also gar nicht mehr Gegenstand des 
Bundestagsbeschlusses. Die Koalitionsfraktionen 
teilten dazu mit, man wolle prüfen, wie ein sog. 
Durchschnittssteuersatzverfahren als Alternative 
zum Anteilsverfahren zum 1. 1. 2009 in Kraft treten 
könnte. Es solle auf jeden Fall eine zusätzliche 
Wahlmöglichkeit zu den bestehenden Steuerklas-
sen-Varianten berufstätiger Ehepaare geschaffen 
werden.  

Güterrechtsreform auf den Weg ge-
bracht 
Das Bundesjustizministerium hat einen Gesetzent-
wurf zur Reform des Zugewinnausgleichs und der 
Verwaltung von Girokonten betreuter Menschen auf 
den Weg gebracht. Der vorgelegte Gesetzesentwurf 
wurde nun den Ländern, Fachkreisen und Verbän-
den zur Stellungnahme übersandt. Geplant sind 
hiernach u. a. die folgenden Regelungen: 

Bei einer Scheidung müssen sich die Eheleute häu-
fig auch über den Zugewinnausgleich auseinander-
setzen. Das Recht des Zugewinnausgleichs be-
stimmt hierbei, dass die Eheleute je zur Hälfte an 
den Vermögenszuwächsen aus ihrer Ehe – also dem 
Zugewinn – beteiligt werden. Er ist Folge des ge-
setzlichen Güterstandes (Zugewinngemeinschaft), 
in dem die Mehrzahl der Ehepaare leben.  

Derzeit bleiben Schulden, die zum Zeitpunkt der 
Eheschließung vorhanden sind und während der Ehe 
getilgt werden, bei der Ermittlung des Zugewinns 
unberücksichtigt. Ob die Ehepartner während der 
Ehe voreheliche Verbindlichkeiten eines Partners 
getilgt haben, ist also für die Berechnung des Zu-
gewinns ohne Belang. Das soll nun geändert wer-
den. Künftig soll es auch in solchen Fällen auf den 
Betrag ankommen, um den das Vermögen des Ehe-
partners während der Ehe wirtschaftlich gewach-
sen ist.  

Für die Berechnung des Zugewinns ist nach derzei-
tiger Regelung der Stichtag der Zeitpunkt der Zu-
stellung des Scheidungsantrags. Die endgültige 
Höhe der Ausgleichsforderung wird aber danach 
bemessen, wie viel von dem Vermögen bei der 
rechtskräftigen Scheidung durch das Gericht noch 
vorhanden ist. Dieser Zeitpunkt liegt deutlich spä-
ter. Es besteht also die Gefahr, dass in der Zeit 
zwischen Zustellung des Scheidungsantrags und 
Rechtskraft des Urteils Vermögen zu Lasten des 
ausgleichsberechtigten Ehegatten beiseite geschafft 
wird. Vor solchen Manipulationen soll der aus-
gleichsberechtigte Ehepartner künftig geschützt 
werden. Die Güterrechtsreform sieht daher vor, 

dass sowohl für die Berechnung des Zugewinns als 
auch für die Höhe der Ausgleichsforderung der 
Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsan-
trags maßgeblich ist.  

Ferner soll durch die Reform auch der Schutz vor 
Vermögensverschiebungen verbessert werden. 
Der Ehepartner, dem hier Schaden droht, kann 
nach dem Vorschlag des Bundesjustizministeriums 
den Zugewinn künftig in einem vorläufigen Rechts-
schutzverfahren vor Gericht sichern.  

 

 

Sachbezugswerte 2008 
Die Bemessung von Sachbezügen richtet sich seit 
dem 1. 1. 2007 bundeseinheitlich nach der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung. Die Änderungen 
gelten grundsätzlich zwar bereits seit dem 
1. 1. 2007; allerdings kommt es in einigen Berei-
chen ab 1. 1. 2008 zu Neuerungen aufgrund der 
Festsetzung bundeseinheitlicher Werte: 

1. Verpflegung durch den Arbeitgeber 

Der Wert der durch den Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Verpflegung wird – wie schon in 2007 – 
auch im kommenden Jahr bundeseinheitlich mit den 
folgenden Werten festgesetzt: Gesamtbetrag: 205 € 
(Monat), 6,84 € (Tag) davon Frühstück: 45 € (Mo-
nat), 1,50 € (Tag) Mittag- oder Abendessen: 80 € 
(Monat), 2,67 € (Tag) 

Wie bisher gibt es bei Familienangehörigen alters-
gestaffelte Erhöhungsbeträge.  

2. Freie Unterkunft 

Während in 2007 in den alten und neuen Bundes-
ländern noch unterschiedliche Werte festgesetzt 
werden, fällt diese Unterscheidung ab 2008 weg:  

• 2007: 198 € (alte Bundesländer); 192,06 € 
(neue Bundesländer) 

• 2008: einheitlich 198 € 

Folgende Abschläge bleiben bestehen: Aufnahme 
des Beschäftigten im Haushalt des Arbeitgebers 
oder Unterbringung in einer Gemeinschaftsunter-
kunft (15 %); für Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres und Auszubildende (15 %); 
Mehrfachbelegung (40 % bis 60 %). 

3. Freie Wohnung 

Der Wert einer freien Wohnung bemisst sich wie 
bisher nach dem ortsüblichen Mietpreis unter Be-
rücksichtigung der sich aus der Lage der Wohnung 
zum Betrieb ergebenden Beeinträchtigungen. Ist 
eine Feststellung nur mit außergewöhnlichen 
Schwierigkeiten verbunden, können die folgenden 
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Quadratmeterpreise angesetzt werden, die ab 2008 
bundeseinheitlich gelten: 

• 2007 
normale Ausstattung: 3,45 € (alte Bundeslän-
der); 3,35 € (neue Bundesländer); einfache Aus-
stattung: 2,80 € (alte Bundesländer); 2,72 € 
(neue Bundesländer) 

• 2008 
normale Ausstattung: einheitlich 3,45 €; einfa-
che Ausstattung: einheitlich 2,80 €  

4. Verbilligte Überlassung von Verpflegung, 
Unterkunft oder Wohnung 

Als Sachbezug ist die Differenz anzusetzen zwi-
schen dem vereinbarten Preis und dem Wert, der 
sich nach den Ausführungen zu 1. bis 3. ergibt.  

5. Betriebliche Altersversorgung 

Soweit in steuerfreien Zuwendungen des Arbeitge-
bers an eine Versorgungseinrichtung der betriebli-
chen Altersversorgung Beträge aus einer Entgelt-
umwandlung enthalten sind, besteht für diese 
Beträge Beitragsfreiheit nur noch bis zum 
31. 12. 2008.  

 

Erstes Urteil zur  
Riester-Altersvorsorgezulage 
Ein Ehegatte, der keinen unmittelbaren Anspruch 
auf eine Altersvorsorgezulage hat, kann mittelbar 
anspruchsberechtigt sein. Dies setzt allerdings nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
u. a. voraus, dass er einen eigenen zertifizierten 
privaten Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat. 
Das bedeutet: Handelt es sich um einen nicht zer-
tifizierten Vertrag der betrieblichen Altersversor-
gung, hat der nur mittelbar berechtigte Ehegatte 
keinen Anspruch auf die Riester-
Altersvorsorgezulage. Gegen dieses Urteil ist inzwi-
schen Revision eingelegt worden, so dass eine 
höchstrichterliche Entscheidung noch aussteht.  

Hintergrund: Bei der Riester-Rente gewährt der 
Staat eine Altersvorsorgezulage von derzeit 114 € 
jährlich (ab 2008: 154 €). Zusätzlich gibt es eine 
Kinderzulage von 138 € jährlich (ab 2008: 185 €). 
Keinen Anspruch auf die Zulage haben Arbeitneh-
mer, die von der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht befreit sind, weil sie Mitglied in einer be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung (z. B. 
Anwalts- oder Ärztekammer) sind. Sie sind jedoch 
mittelbar über ihren Ehegatten anspruchsberech-
tigt, wenn dieser unmittelbar zulagenberechtigt ist.  

Nach dem Urteil des Finanzgerichts erstreckt sich 
die mittelbare Förderung aber nur auf Beiträge für 
einen zertifizierten privaten Altersvorsorgevertrag, 
nicht jedoch auf solche im Rahmen einer betriebli-
chen Altersversorgung.  

 

Bundeskabinett beschließt  
Sozialversicherungsrechengrößen 
2008  
Das Kabinett hat am 17. 10. 2007 die Verordnung 
über die Sozialversicherungsrechengrößen 2008 
beschlossen. 

Die wichtigsten Rechengrößen im Überblick: 

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozial-
versicherung Bedeutung hat (u. a. für die Festset-
zung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für 
freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und für die Beitragsberechnung von 
versicherungspflichtigen Selbständigen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung), wird für das Jahr 
2008 auf 2.485 €/Monat (West) festgesetzt (2007: 
2.450 €/Monat). Die Bezugsgröße (Ost) beträgt im 
Jahr 2008 unverändert 2.100 €/Monat. 

Die für die allgemeine Rentenversicherung relevan-
te Beitragsbemessungsgrenze (West), die 2007 
5.250 €/Monat beträgt, wird für das Jahr 2008 auf 
5.300 €/Monat steigen. Die Beitragsbemessungs-
grenze (Ost) vermindert sich für das Jahr 2008 auf 
4.500 €/Monat (2007: 4.550 €/Monat). Zur Erläu-
terung: Diese Größe wurde für das Jahr 2007 auf 
Grundlage einer vergleichsweise hohen Lohnrate 
Ost von + 1,38 % in 2005 fortgeschrieben. Tat-
sächlich wurde dieser Wert jedoch im Jahr 2006 
nicht erreicht – er betrug die oben genannten 
+ 1 %. Daher erfolgt nach der gesetzlich vorge-
schriebenen Berechnungsmethodik für das Jahr 
2008 eine entsprechende Korrektur. 

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) 
wird für das Jahr 2008 auf 48.150 € festgesetzt 
(2007: 47.700 €). Für Arbeitnehmer, die bereits am 
31. 12. 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Regelungen wegen des Überschreitens 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei 
waren, wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze für das 
Jahr 2008 43.200 € betragen (2007: 42.750 €). 
Dieser Wert ist identisch mit der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Die Rechengrößen der Sozialversicherung 
2008 im Einzelnen (vorbehaltlich Zustimmung Bun-
desrat): 

1. West 

• Beitragsbemessungsgrenze (allgemeine Renten-
versicherung): 5.300 € (Monat) und 63.600 € 
(Jahr)  

• Beitragsbemessungsgrenze (Knappschaft): 
6.550 € (Monat) und 78.600 € (Jahr)  

• Beitragsbemessungsgrenze (Arbeitslosenversi-
cherung): 5.300 € (Monat) und 63.600 € (Jahr) 

• Versicherungspflichtgrenze (Kranken- und Pfle-
geversicherung): 4.012,50 € (Monat) und 
48.150 € (Jahr)  

Alle Steuerzahler 
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• Beitragsbemessungsgrenze (Kranken- und Pfle-
geversicherung): 3.600 € (Monat) und 43.200 € 
(Jahr)  

• Bezugsgröße der Sozialversicherung: 2.485 € 
(Monat) und 29.820 € (Jahr) 

2. Ost 

• Beitragsbemessungsgrenze (allgemeine Renten-
versicherung): 4.500 € (Monat) und 54.000 € 
(Jahr)  

• Beitragsbemessungsgrenze (Knappschaft): 
5.550 € (Monat) und 66.600 € (Jahr)  

• Beitragsbemessungsgrenze (Arbeitslosenversi-
cherung): 4.500 € (Monat) und 54.000 € (Jahr)  

• Versicherungspflichtgrenze (Kranken- und Pfle-
geversicherung): 4.012,50 € (Monat) und 
48.150 € (Jahr)  

• Beitragsbemessungsgrenze (Kranken- u. Pflege-
versicherung): 3.600 € (Monat) und 43.200 € 
(Jahr)  

• Bezugsgröße der Sozialversicherung: 2.100 € 
(Monat) und 25.200 € (Jahr) 

3. Vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in 
der  Rentenversicherung in West und Ost 

30.084 € 

Überprüfung der Abgaben für die  
Künstlersozialkasse 
Seit dem 15. 6. 2007 ist die Deutsche Rentenversi-
cherung auch für die Überwachung der Abführung 
der Künstlersozialabgabe bei den Arbeitgebern 
zuständig. Geprüft wird neben der ordnungsgemä-
ßen Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge durch 
die Arbeitgeber im vierjährigen Turnus, ob und in 
welcher Höhe eine Abgabepflicht nach dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz besteht. Die Künstler-
sozialkasse ist weiterhin zuständig für die Prüfung 
der Abgabe bei Unternehmern ohne Beschäftigte 
und zugleich Einzugsstelle für die Künstlersozialab-
gabe.  

Die Abgabe beträgt 5,1 % (2008: 4,9 %) der an 
selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten 
Entgelte. Zahlungspflichtig sind Unternehmen, die 
in ihrem Geschäftsfeld künstlerische oder publi-
zistische Leistungen typischerweise nutzen. Aber 
auch Unternehmen, die Veranstaltungen oder Be-
triebsfeiern mit Künstlern durchführen, sind genau-
so betroffen wie Werbeagenturen, Autohäuser, Mö-
belhäuser, Gaststätten, Agenturen, Galerien usw., 
bei denen entsprechende Darbietungen zur Öffent-
lichkeitsarbeit gehören und die dabei nicht nur 
gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler 
oder Publizisten vergeben. 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Steuer-Experten von Heisse Kursawe Eversheds gern jederzeit 
zur Verfügung. 

 

 

 

Bitte kontaktieren Sie: 

 

Karel Schweiß 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater 
   
Tel:   +49 89 545 65 234 
Fax:  +49 89 545 65 204 
E-Mail: k.schweiss@heisse-kursawe.com 
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